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jie §chwierigkeitenbe1 der Schaffung eine!Elektrizitätsges~tze, 
~'n.f,r a. g ~b e an t w or t un S· 

In Baant.ortung einer Anfrage der Abg. R erz e 1 e und 
Genossen.. betreffend die Schaffung eines Bundesele~triz1tätsgesetzes, 
h~t BUndesminister für Verkehr und 'verstaa.tliohteBetrie'be Dipl •• lng., 
W a. 1 d b run n e r folpnc1es m1t~tei1t:' 

Angesichts der engen Zusammenhänge z~Bchen den einzelnen Ange~ 
, : 

legenheiten des Jaektrizitätswesens 8011 naoh Autfassuag des Bundesministeriums 
für Verkehr und verstaatliohte Betri~be ein neu~sB~des-Elektrizitätsgesetz, 
ungeachtet der verschiedenen Zustä.ndigkeiten, alle zur Zeit in ehemals 

deutschen RechtsvQrschriften geo~neten Angelegenheiten dieses Rechtsberetches 
regelnJ es, muss daher na.,ch dem Verbild des ehema.ligen Bunde s ... El ektrtzi täte­

gesetzes, BGB1.Nr.250/192', zum Teiljrundsatzvorschriften, zum Teil unmmttel­
bar anwendbares Bundesreoht enth,al ten. Eine solob;e Regierungsvorlage kann 

allerdings mit- R~cksicht auf 41e Regelung nach BGBl.Nr.24/l950 nur in 
Zusammenarbeit des Bundesmln1steriums tür Verkehr und verstaatlichte Betriebe . . . ~ . . 

mit dem Bundesministerium für Handel und Wiedera.ufbau eingebracht werden. 
, . Der letzte :mntwur~ ''Fassung 3uli 1954", dem bereits ~wei :IDntwürfe 

(November 1950 und Ncrvember 1948) vo:rangegangen sind, berücksi cbtigt weites"";' 

gehend die zu den Vorentwürfen'e~ngelangten S:bellUngnahmen~ Er siebt die Auf­
hebung aller zur Zeit noch geltenden ehemals deutschen Rechtsvorschrlften 

auf dem Gebiete des Elekt:r:'izitätswesens vor, entbäl~ ~owohlGrundsa.tzbestim­
mungen als auch ~ttelbar ~nwendba.res Bundesrecht und trägt bei den Grund-' 

, . , 

satz-Bestimmungen il\Sbesondere der in der Anfrage erhobenenFo~derung, in don 
verfassungsmässig gezogenenOrenzeI\ Reohnung, ein möglichst einheitliches 

Elektri2litätsreoht sicherzustellen. 
Mehrere »undeslä~der ~nd die Bundeskammer der 89werblichen Wirt­

scha.ft haben aber vorweg die Diskussion über den EntW\U'f von der Zusage 'a.b-

'hängig gemaoht, da.ss gewisse F~derungen erfüllt wUrden, die darauf abziolen, 

die elektrizitätswirtschaftlichen Organisatioi'1e.J, die über den Bereich eines 
Bundeslandes hinaus wirken; in ei,ne nur b'l,lndesländerweise organisierte 

Elektri2li tätswirtsoha,ft umz'l,lwandeln. 
Das Bundesminis1ierium'für Verkehr uud versta;a.tlichte Betriebe ist 

naoh wie vor bereit, sobald die Gewähr für eine saohliohe Diskussion'über die 

Bestimm\1ngen des 'Entwurfes,' gegeben 1st, diesen weiter zu verfolgen. 
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